
 

Zusammenstellung des Abgleichs der KTA 3503 (2015-1 1) 

mit den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“  und deren Interpretationen 

KTA-Dok.-Nr. 3503/15/4 

 

 

(1) Nach Beschlüssen des KTA-Präsidiums auf seiner 94., 95. und 97. Sitzung am 19.03.2014, 19.03.2015 und am 23.09.2015 
soll für alle KTA-Regeln ein Abgleich mit den Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke (SiAnf) und deren Interpretationen 
erfolgen. Es sollen die Anforderungen der jeweiligen KTA-Regel mit den Anforderungen der SiAnf und der zugehörigen Interpre-
tationen verglichen und auf Konsistenz überprüft werden. 

(2) Der vorliegende SiAnf-Abgleich für KTA 3503 (2015-11) wurde von der KTA-GS vorbereitet und vom Unterausschuss 
ELEKTRO- UND LEITTECHNIK (UA-EL) auf seiner 78. Sitzung am 01.09.2015 diskutiert und einstimmig zur Vorlage an den KTA 
verabschiedet.  

(3) Der KTA nahm den vorliegenden Abgleich auf seiner 70. Sitzung am 10.11.2015 zustimmend zur Kenntnis. 

 

(4) In den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ (SiAnf) sind folgende Anforderungen enthalten, die den Anwendungs-
bereich der Regel KTA 3503 betreffen:  

 a) Anforderung 3 „Technische Anforderungen“, 

  aa) Anforderung 3.1 „Übergeordnete Anforderungen“, 

  ab) Anforderung 3.7 „Anforderungen an die Leittechnik“, 

 b Anforderung 5 „Anforderungen an die Nachweisführung“ und 

 c) Anforderung 7 „Anforderungen an die Dokumentation“. 

(5) Die Anforderungen nach (4) a) bis c) werden in der Interpretation I-3 „Anforderungen an die Leittechnik“ präzisiert.  

(6) Die Konkretisierungen der Festlegungen aus den SiAnf sowie deren Interpretationen in KTA 3503 sind in der nachfolgenden 
Tabelle 1  dargestellt.  

(7) Inkompatibilitäten zwischen den SiAnf und den Anforderungen der Regel KTA 3503 (2015-11) bestehen nicht. 

 

 

Verweise 

SiAnf 2015-03 Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
März 2015 (BAnz AT 30.03.2015 B2) 

Interpretationen 2015-03 Interpretationen zu den Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke vom 22. November 2012, 
geändert am 3. März 2015 (BAnz AT 30.03.2015 B3) 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3503 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3503 

3.1 Übergeordnete Anforderun-
gen 

3.1 (2) Auf Maßnahmen und Ein-
richtungen der Sicherheitsebenen 
1 bis 4a sowie die Maßnahmen 
und Einrichtungen, die für Einwir-
kungen von innen und außen so-
wie bei Notstandsfällen erforder-
lich sind, sind bezüglich aller Be-
triebsphasen sicherheitsfördernde 
Auslegungs-, Fertigungs- und Be-
triebsgrundsätze anzuwenden 
(siehe auch Nummer 2.1 (13)), wie 
insbesondere:  

a) begründete Sicherheitszu-
schläge bei der Auslegung von 
Komponenten, in Abhängigkeit von 
deren sicherheitstechnischer Be-
deutung; hierbei können in Bezug 
auf den Anwendungsfall aner-
kannte Regeln und Standards an-
gewendet werden;  

b) Bevorzugung von inhärent si-
cher wirkenden Mechanismen bei 
der Auslegung;  

c) Verwendung qualifizierter Werk-
stoffe, Fertigungs- und Prüfverfah-
ren sowie betriebsbewährter oder 
ausreichend geprüfter Einrichtun-
gen;  

d) instandhaltungs- und prüf-
freundliche Gestaltung von Ein-
richtungen unter besonderer Be-
rücksichtigung der Strahlenexposi-
tion des Personals;  

e) ergonomische Gestaltung der 
Arbeitsplätze;  

f) Sicherstellung und Erhalt der 
Qualitätsmerkmale bei Fertigung, 
Errichtung und Betrieb;  

g) Durchführung von wiederkeh-
renden Prüfungen in dem sicher-
heitstechnisch notwendigen Um-
fang;  

h) zuverlässige Überwachung der 
in den jeweiligen Betriebsphasen 
relevanten Betriebszustände;  

i) Aufstellung und Anwendung ei-
nes Überwachungskonzepts mit 
Überwachungseinrichtungen zur 
Erkennung und Beherrschung be-
triebs- und alterungsbedingter 
Schäden;  

j) Aufzeichnung, Auswertung und 
sicherheitsbezogene Verwertung 
von Betriebserfahrungen.  

I-3 

3.1 Leittechnische Einrichtun-
gen einschließlich der Stör-
fallinstru-mentierung, die Leit-
technik-Funktionen der Katego-
rien A bis C ausführen 

3.1 (4) Die leittechnischen Einrich-
tungen müssen so ausgelegt, 
montiert, abgeschirmt und ge-
schützt werden, dass eine unzu-
lässige Beeinflussung der Signale 
durch anlageninterne sowie durch 
äußere Störquellen vermieden 
wird. 

3.1 (10) Für leittechnische Einrich-
tungen, die auslegungsgemäß 
Funktionen auch unter Störfallbe-
dingungen ausführen, muss die 
Störfallfestigkeit nachgewiesen 
werden. 

I-3 

4 Qualifizierung 

4.1 Qualifizierung von Hard- und 
Software der leittechnischen Ein-
richtungen für Leittechnik-Funktio-
nen der Kategorien A bis C  

4.2 Qualifizierung der Hardware  

4.2 (1) Für leittechnische Einrich-
tungen, die Leittechnik-Funktionen 
der Kategorien A und B ausführen, 
ist zuverlässige, typgeprüfte oder 
für die unterstellten Einsatzbedin-
gungen betriebsbewährte Hard-
ware einzusetzen. Diese Hardware 
soll während des Leistungsbe-
triebs wartungsfrei sein.  

4.3 Qualifizierung der Software  

4.3.1 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A bis C  

4.3.1 (1) Die Software ist in verifi-
zierbaren Schritten nach einem 
Phasenmodell zu entwickeln.  

4.3.1 (2) Die Softwarearchitektur 
von leittechnischen Einrichtungen 
ist so zu gestalten, dass die Funk-
tionen der Anwendersoftware und 
der Systemsoftware in eigenstän-
digen Softwareeinheiten realisiert 
sind und die Anwendersoftware 
von der Systemsoftware getrennt 
ist.  

Hinweis: Zur Systemsoftware 
gehört z. B. das Betriebssys-
tem und bei Mehrrechner-sys-
temen die Software zur Kom-
munikation der Rechner.  

4.3.1 (3) Die Software ist so auszu-
legen, dass keine unzulässigen 
Rückwirkungen von leittechni-
schen Einrichtungen, die Leittech-
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3 Prüfverfahren (3) Hin-
weis 

 

 

 

Anwendungsbereich KTA 
3503 ist die typgeprüfte 
Hardware 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3503 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3503 

nik-Funktionen der sicherheits-
technisch niederwertigeren Kate-
gorie ausführen, auf die leittechni-
schen Einrichtungen, die Leittech-
nik-Funktionen der sicherheits-
technisch höherwertigeren Kate-
gorie ausführen, auftreten.  

4.3.1 (4) Die Software ist so zu ge-
stalten, dass deren anforderungs-
gerechter Ablauf unabhängig von 
Art und Umfang der zeitlichen Än-
derung ihrer Eingangssignale ge-
währleistet ist.  

4.3.2 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie A  

4.3.2.1 Grundsätze  

4.3.2.1 (1)Die Entwicklung und 
Qualifizierung der Software für 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie A hat so zu erfolgen, dass 
eine durchgängige Nachweisfüh-
rung der korrekten Arbeitsweise 
der Software gewährleistet ist. Ent-
wurf und Implementierung soll mit 
formalisierten und rechnergestütz-
ten Konstruktions- und Prüfmetho-
den entsprechend dem Stand von 
Wissenschaft und Technik durch-
geführt werden.  

4.3.2.1 (2) Die Software für Leit-
technik-Funktionen der Kategorie 
A soll einfach aufgebaut sein.  

4.3.2.1 (3) Der Funktionsumfang 
der Software für Leittechnik-Funk-
tionen der Kategorie A soll auf das 
für die jeweilige Funktion notwen-
dige Maß begrenzt werden.  

4.3.2.1 (4) Die Software für Leit-
technik-Funktionen der Kategorie 
A ist robust auszulegen. Eine 
Selbstüberwachung der Leittech-
nik-Funktionen der Kategorie A ist 
vorzusehen.  

4.3.2.2 Qualitätssicherung  

4.3.2.2 (1)Die Software ist nach ei-
nem Phasenmodell durchgängig 
mit rechnergestützten Werkzeu-
gen zu erstellen.  

4.3.2.2 (2)Die Software ist aus klar 
abgegrenzten und mit geringem 
Funktionsumfang versehenen Ein-
heiten aufzubauen. Diese Soft-
wareeinheiten sollen mit Be-
schränkung auf unverzichtbare An-
weisungen und Schnittstellen pro-
grammiert und in eine übersichtli-
che Programmstruktur integriert 
werden.  

4.3.2.2 (3) Die Ergebnisse der ein-
zelnen Phasen der Softwareent-
wicklung sind unter Anwendung 
formaler Analysemethoden und 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3503 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3503 

zusätzlicher Tests an den Vorga-
ben vollständig zu verifizieren. 
Dazu sind an definierten Meilen-
steinen Prüfungen vorzunehmen.  

4.3.2.2 (4)Nach Installation der 
Software auf den Rechnern soll 
das anforderungsgerechte Verhal-
ten des Hardware- und Software-
systems validiert werden. Wird die 
Validierung in mehreren Schritten 
durchgeführt, so sollen die einzel-
nen Validierungsschritte überlap-
pend sein.  

4.3.2.2 (5) Die Organisation und 
Administration der Softwareent-
wicklung und der Qualitätssiche-
rung ist so zu gestalten, dass si-
chergestellt wird, dass die Soft-
ware nach vollständigen Entwick-
lungs-, Prüf-, Wartungs- und Qua-
litätssicherungsplänen erstellt und 
eingesetzt wird. Die Unabhängig-
keit zwischen Konstruktion und 
Qualitätssicherung muss durchge-
hend gewahrt werden. Es muss 
eine vollständige Entwicklungs-, 
Qualitätssicherungs- und Benut-
zerdokumentation vorhanden sein.  

4.3.2.2 (6) Es sind Verfahren und 
Methoden anzuwenden, die die 
konsistenten Konfigurationen der 
Software sicherstellen (Konfigura-
tionsmanagement).  

4.3.2.3 Einsatz von vorgefertigter 
Software  

4.3.2.3 (1) Der Einsatz vorgefertig-
ter Software, sofern nicht entspre-
chend den Anforderungen der Ab-
schnitte 4.3.2.1 und 4.3.2.2 ausge-
legt, muss auf unverzichtbare Be-
standteile beschränkt sein, wobei 
Softwareänderungen vermieden 
werden sollen. Diese Teile sind 
Prüfungen und Tests zu unterzie-
hen, die in Umfang und Tiefe den 
Nachweisen nach den Abschnitten 
4.3.2.1 und 4.3.2.2 gleichwertig 
sind.  

4.3.2.3 (2) Zur Bewertung der 
Gleichwertigkeit sollen herangezo-
gen werden:  

− Referenzen über den Hersteller 
der Software,  

− die Entwicklungsdokumentation, 
Anwenderdokumentation und 
Qualitätssicherungsdokumenta-
tion der Software,  

− die Ergebnisse unabhängiger 
Begutachtung (Zertifikate) der 
Software,  

− die Betriebserfahrung der Soft-
ware unter Berücksichtigung der 
Anwendungsprofile und  
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3503 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3503 

− zusätzliche Softwaretests.  

4.3.3 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie B  

4.3.3.1 Grundsätze  

4.3.3.1 (1) Für die Entwicklung und 
Qualifizierung der Software der 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie B sind Beschreibungen und 
rechnergestützte Testverfahren 
anzuwenden, die den Nachweis 
der korrekten Arbeitsweise unter-
stützen.  

4.3.3.1 (2)Die Software für Leit-
technik-Funktionen der Kategorie 
B ist robust auszulegen. Eine 
Selbstüberwachung der Leittech-
nik-Funktionen der Kategorie B ist 
vorzusehen.  

4.3.3.2 Qualitätssicherung  

4.3.3.2 (1) Die Softwareerstellung 
muss nach einem Phasenmodell 
weitgehend mit rechnergestützten 
Werkzeugen erfolgen.  

4.3.3.2 (2) Die Software ist aus hin-
sichtlich der Funktion klar abge-
grenzten Einheiten aufzubauen. 
Diese Softwareeinheiten sollen mit 
Beschränkung auf unverzichtbare 
Anweisungen und Schnittstellen 
programmiert und in eine über-
sichtliche Programmstruktur inte-
griert werden.  

4.3.3.2 (3) Die Ergebnisse der ein-
zelnen Phasen der Softwareent-
wicklung sind einer dokumentier-
ten Prüfung zu unterziehen. Alle si-
cherheitsrelevanten Programm-
teile sind durch eine Kombination 
von Testverfahren zu prüfen, wo-
bei eine vollständige Funktions-
überdeckung erreicht werden soll.  

4.3.3.2 (4) Das anforderungsge-
rechte Verhalten des Hardware- 
und Softwaresystems ist zu vali-
dieren.  

4.3.3.2 (5) Die Organisation und 
Administration der Softwareent-
wicklung und der Qualitätssiche-
rung ist so zu gestalten, dass si-
chergestellt ist, dass die Software 
nach vollständigen Entwicklungs-, 
Prüf-, Wartungs- und Qualitätssi-
cherungsplänen erstellt und einge-
setzt wird. Die Unabhängigkeit zwi-
schen Konstruktion und Qualitäts-
sicherung muss durchgehend ge-
wahrt werden. Es ist eine vollstän-
dige Entwicklungs-, Qualitätssi-
cherungs- und Benutzerdokumen-
tation zu erstellen.  
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3503 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3503 

4.3.3.2 (6) Die konsistente Konfi-
guration der Programme ist sicher-
zustellen (Konfigurationsmanage-
ment).  

4.3.3.3 Einsatz von vorgefertigter 
Software  

4.3.3.3 (1) Der Einsatz vorgefertig-
ter Software, sofern nicht entspre-
chend den Anforderungen in den 
Abschnitten 4.3.3.1 und 4.3.3.2 
ausgelegt, muss auf unverzicht-
bare Bestandteile beschränkt sein, 
wobei Softwareänderungen ver-
mieden werden sollen. Diese Teile 
sind Prüfungen und Tests zu unter-
ziehen, die in Umfang und Tiefe 
den Nachweisen nach den Ab-
schnitten 4.3.3.1 und 4.3.3.2 
gleichwertig sind.  

4.3.3.3 (2) Zur Bewertung der 
Gleichwertigkeit sollen herangezo-
gen werden:  

− Referenzen über den Hersteller 
der Software,  

− die Entwicklungsdokumentation, 
Anwenderdokumentation und 
Qualitätssicherungsdokumenta-
tion der Software,  

− die Ergebnisse unabhängiger 
Begutachtung (Zertifikate) der 
Software,  

− die Betriebserfahrung der Soft-
ware unter Berücksichtigung der 
Anwendungsprofile und  

− zusätzliche Softwaretests.  

3.7 (3) Das Kernkraftwerk ist mit 
zuverlässigen leittechnischen Ein-
richtungen mit Leittechnik-Funktio-
nen auf der Sicherheitsebene 3, 
dem Reaktorschutzsystem, aus-
zurüsten, deren Leittechnik-Funk-
tionen bei Erreichen festgelegter 
Ansprechwerte Schutzaktionen 
auslösen. Diese Einrichtungen 
sind nach folgenden Grundsätzen 
auszulegen: 

- redundante Auslegung von 
Komponenten, Baugruppen 
und Teilsystemen, 

- Diversität (siehe Nummer 
3.1 (5)), 

- räumlich getrennte Installa-
tion entsprechend dem Wir-
kungsbereich möglicher ver-
sagensauslösender Ereig-
nisse, 

- selbsttätige Überwachung 
auf einen Ausfall hin, 

- Anpassung der Komponen-
ten an die möglichen Umge-
bungsbedingungen, 

I-3: Abschnitt 3 Auslegungsanfor-
derungen 

I-3:Abschnitt 3.1 Leittechnische 
Einrichtungen einschließlich der 
Störfallinstrumentierung, die 

Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorien A bis C ausführen 

I-3: Abschnitt 3.2 Leittechnische 
Einrichtungen zur Ausführung von 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie A 

Anforderungen , die über-
geordnet mit der KTA 
3501 in Verbindung ste-
hen 

Keine direkten Anfor-
derungen an die Kom-
ponentenebene. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3503 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3503 

- einfache Struktur der Soft-
ware, 

- Begrenzung des Funktions-
umfangs von Hard- und Soft-
ware auf das sicherheits-
technisch notwendige Maß 
sowie 

- Einsatz fehlervermeidender, 
fehlerentdeckender und feh-
lerbeherrschender Maßnah-
men und Einrichtungen. 

Hinweise: Für rechnerbasierte o-
der programmierbare leittechni-
sche Einrichtungen werden zu-
künftig auch Anforderungen durch 
das Regelwerk der Sicherung ge-
stellt werden, die auch Ausle-
gungsanforderungen enthalten. 
Die nachweisliche Erfüllung aller 
Sicherungsanforderungen ist Vo-
raussetzung für die Genehmigung 
dieser Systeme. Rechnerbasierte 
oder programmierbare leittechni-
sche Einrichtungen werden da-
nach auf der Sicherheitsebene 3 
nur eingesetzt werden, wenn für 
den gesamten Lebenszyklus 
nachgewiesen werden kann, dass 
eine Manipulation dieser Einrich-
tungen durch geeignete Maßnah-
men der Auslegung oder der Si-
cherung verhindert wird, oder 
wenn verhindert wird, dass Mani-
pulationen einzelner oder ver-
schiedener rechnerbasierter oder 
programmierbarer Einrichtungen 
Auswirkungen auf die Sicherheit 
der Anlage haben. 

3.7 (4) Bei der Auslegung der leit-
technischen Einrichtungen gemäß 
Nummer 3.7 (3) sind die Potenti-
ale für und die Auswirkungen von 
systematischem Versagen der 
leittechnischen Einrichtungen auf 
die Ereignisabläufe der Sicher-
heitsebene 3 unter Berücksichti-
gung der verfahrenstechnischen 
Vorgaben zu analysieren. Es sind 
Vorkehrungen gegen systemati-
sches Versagen zur Minderung 
von dessen Eintrittswahrschein-
lichkeit derart zu treffen, dass es 
auf der Sicherheitsebene 3 nicht 
mehr unterstellt werden muss. 

I-3:  

Abschnitt 3 Auslegungsanforde-
rungen 
I-3: Abschnitt 3.2 Leittechnische 
Einrichtungen zur Ausführung von 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorie A 

Absatz 11 

Anforderungen , die über-
geordnet mit der KTA 
3501 in Verbindung ste-
hen 

Keine direkten Anfor-
derungen an die Kom-
ponentenebene. 

3.7 (7) Das Kernkraftwerk muss 
mit Überwachungs- und Meldeein-
richtungen ausgerüstet sein, die 
auf den Sicherheitsebenen 1 und 
2 jederzeit einen ausreichenden 
Überblick über den sicherheitsre-
levanten Zustand der Anlage und 
die ablaufenden relevanten Pro-
zesse ermöglichen und alle si-
cherheitstechnisch wichtigen Be-
triebsparameter anzeigen und re-

 Anforderungen, die über-
geordnet mit der KTA 
3501 in Verbindung ste-
hen 

Keine direkten Anfor-
derungen an die Kom-
ponentenebene. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3503 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3503 

gistrieren können. Es müssen Ge-
fahrenmeldeeinrichtungen vorhan-
den sein, die Veränderungen des 
Betriebszustandes, aus denen 
sich eine Verminderung der Si-
cherheit ergeben könnte, so früh-
zeitig anzeigen, dass die Einhal-
tung der jeweiligen sicherheits-
technischen Nachweisziele ge-
währleistet werden kann. 

3.7 (8) Das Kernkraftwerk muss 
mit einer Instrumentierung ausge-
rüstet sein, die bei Ereignisabläu-
fen und Anlagenzuständen der Si-
cherheitsebenen 3 und 4 sowie 
bei Einwirkungen von innen oder 
außen sowie aus Notstandsfällen  

a) ausreichende Informationen 
über den Zustand der Anlage 
liefert, um die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen für Perso-
nal und Anlage ergreifen und 
deren Wirksamkeit feststellen 
zu können,  

b) die Verfolgung des Ereignisab-
laufes und die Dokumentation 
der Ereignisse ermöglicht,  

c) eine Abschätzung der Auswir-
kungen auf die Umgebung ge-
stattet,  

d) für mindestens 10 Stunden 
(auch bei Ausfall der nicht 
durch Batterien ge-pufferten 
elektrischen Energieversor-
gung) stromversorgt wird und  

e) die redundante Signalverarbei-
tung vornimmt.  

Die Einrichtungen zur Erfassung 
und Aufzeichnung der jeweils er-
forderlichen Informationen sollen 
diversitär und störfallfest aufge-
baut sein. Für die Sicherheitsebe-
nen 4b und 4c sollen ausrei-
chende Informationen über den 
Zustand der Anlage geliefert wer-
den, um die geplanten Notfall-
maßnahmen ergreifen und deren 
Wirksamkeit feststellen zu können 
sowie eine Ab-schätzung der Aus-
wirkungen auf die Umgebung zu 
ermöglichen. 

3.1 (10) Für leittechnische Einrich-
tungen, die auslegungsgemäß 
Funktionen auch unter Störfallbe-
dingungen ausführen, muss die 
Störfallfestigkeit nachgewiesen 
werden. 

5 Praktische Prüfungen  Erfüllt. 

3.7 (10) Die von leittechnischen 
Einrichtungen auszuführenden 
Funktionen sind entsprechend ih-
rer sicherheitstechnischen Bedeu-
tung gemäß der Nummer 3.1 (4) 
zu klassifizieren. Die Anforderun-
gen an Entwurf, Implementierung, 
Qualifizierung, Inbetriebsetzung, 
Betrieb und Modifizierung der 
Software und an Aus-legung, Fer-
tigung, Errichtung und Betrieb der 
Hardware (Komponenten, Bau-
gruppen und Teilsysteme) für leit-
technische Einrichtungen sind ent-
sprechend der sicherheitstechni-
schen Klassifizierung der von 

2 Kategorisierung  

Entsprechend ihrer sicherheits-
technischen Bedeutung müssen 
Leittechnik-Funktionen, ein-
schließlich Leittechnik-Funktionen 
der Störfallinstrumentierung, in 
unterschiedliche Kategorien ein-
geordnet werden, für die abge-
stufte Anforderungen gelten.  

Kategorie A  

Die Leittechnik-Funktionen der 
Kategorie A umfassen alle Funkti-
onen, die erforderlich sind, um Er-
eignisse der Sicherheitsebene 3 
zu beherrschen.  

Verweis auf KTA 3501  Die Kategorisierung 
wird nicht in der KTA 
3503 vorgenommen. 
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lich KTA 3503 

ihnen ausgeführten Funktionen 
festzulegen.  

Für leittechnische Einrichtungen, 
die nicht kategorisierte Leittech-
nik-Funktionen ausführen, werden 
in den „Sicherheitsanforderungen 
an Kernkraftwerke“ keine Anforde-
rungen aufgestellt. 

Kategorie B  

Die Leittechnik Funktionen der 
Kategorie B umfassen alle Funkti-
onen, die erforderlich sind, um Er-
eignisse der Sicherheitsebene 2 
zu beherrschen sowie das Eintre-
ten von Ereignissen der Sicher-
heitsebene 3 zu vermeiden.  

Kategorie C 

Die Leittechnik Funktionen der 
Kategorie C umfassen alle übri-
gen sicherheitstechnisch wichti-
gen Funktionen.  

Nicht kategorisiert sind Leittechnik 
Funktionen, die keine sicherheits-
technisch wichtigen Funktionen 
ausführen. 

5 Anforderungen an die Nach-
weisführung 

5 (1) Der Genehmigungsinhaber 
muss über Nachweise zur Sicher-
heit der Anlage verfügen.  
Die Nachweisführungen müssen 
vollständig und nachvollziehbar 
dokumentiert werden. Sie sind, 
soweit geboten, zu aktualisieren.  

Hinweis: Konkretisierungen 
hierzu sind in Anhang 5 darge-
stellt. 

5 (2) Zur Nachweisführung der Er-
füllung der technischen Sicher-
heitsanforderungen sind determi-
nistische Methoden sowie die pro-
babilistische Sicherheitsanalyse 
heranzuziehen:  
Die deterministischen Methoden 
umfassen  
a) die rechnerische Analyse von 
Ereignissen oder Zuständen,  
b) die Messung oder das Experi-
ment,  
c) die ingenieurmäßige Bewer-
tung. 
5 (3) Als Grundlage für Nachweis-
führungen müssen vorliegen:  
a) eine aktuelle Zusammenstel-
lung der sicherheitstechnisch 
wichtigen Informationen über den 
bestehenden Zustand der be-
troffenen Maßnahmen und Ein-
richtungen sowie  
b) eine Dokumentation, dass der 
bestehende Zustand der betroffe-
nen sicherheitstechnisch wichti-
gen Maßnahmen und Einrichtun-
gen die aktuell geltenden Anforde-
rungen erfüllt. 
5 (4) Bei der rechnerischen Ana-
lyse von Ereignisabläufen oder 
Zuständen müssen  
a) für den jeweiligen Anwen-
dungsbereich validierte Berech-
nungsverfahren verwendet sowie  
b) mit der Berechnung verbun-
dene Unsicherheiten quantifiziert 

 4. Theoretische Prüfung 

5 Praktische Prüfungen 
7 Prüfdokumentation 

Erfüllt. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3503 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3503 

oder durch geeignete Verfahren 
abgedeckt werden. 
5 (6) Eine Messung oder ein Ex-
periment kann als Nachweis her-
angezogen werden, wenn  
a) die Übertragbarkeit der experi-
mentellen Bedingungen auf die 
Anlagenzustände des jeweiligen 
Anwendungszusammenhangs 
qualifiziert ist und  
b) die mit der Messung verbunde-
nen Unsicherheiten quantifiziert 
sind. 

5 (7) Ingenieurmäßige Bewertun-
gen können bei Nachweisführun-
gen herangezogen werden, wenn 
hierzu ein Bewertungsmaßstab 
vorliegt, der auf technisch-wissen-
schaftlich nachvollziehbaren 
Grundlagen beruht. 

6 (4) Entsprechend ihrer sicher-
heitstechnischen Bedeutung müs-
sen für alle sicherheitstechnisch 
wichtigen Einrichtungen Spezifika-
tionen, Auslegungsvorschriften, 
Werkstoffvorschriften, Bauvor-
schriften und Prüfvorschriften so-
wie Betriebsvorschriften und In-
standhaltungsvorschriften vorhan-
den sein. In den Prüfvorschriften 
sind Vorprüfungen, Werkstoffprü-
fungen, Bauprüfungen, Druckprü-
fungen, Abnahmeprüfungen und 
Funktionsprüfungen sowie regel-
mäßig wiederkehrende Prüfungen 
im Einzelnen festzulegen. 

Die Einhaltung dieser Vorschriften 
ist im Rahmen eines Qualitätsge-
währleistungsprogramms zu über-
wachen. Das Ergebnis der Quali-
tätsüberwachung mit den Ergeb-
nissen der Prüfungen ist zu doku-
mentieren. Die zur Beurteilung der 
Qualität notwendigen Unterlagen 
über Auslegung, Fertigung, Errich-
tung und 
Prüfungen sowie Betrieb und In-
standhaltung der sicherheitstech-
nisch wichtigen 

Einrichtungen sind bis zum Abbau 
der Einrichtungen verfügbar zu 
halten. 

 Anforderungen, die über-
geordnet mit der KTA 
3501 in Verbindung ste-
hen 

Keine direkten Anfor-
derungen an die Kom-
ponentenebene. 

7 Grundlegende Anforderungen 
an die Dokumentation 

7 (1) Alle Unterlagen, die bei der 
Planung, der Errichtung und dem 
Betrieb einer Anlage für das Ge-
nehmigungs- und Aufsichtsverfah-
ren verwendet wurden oder wer-
den, sind systematisch zu doku-
mentieren. Der Detaillierungsgrad 
der Dokumentation muss an die 
sicherheitstechnische Bedeutung 
des Inhalts der Dokumente ange-
passt sein. 

 7 Prüfdokumentation Erfüllt. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3503 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3503 

7 (2) Die Dokumentation hat fol-
gende Anforderungen zu erfüllen:  
a) Anwendung eines Freigabe-/ 

Genehmigungsverfahrens, das 
der Bedeutung des jeweiligen 
Dokuments angemessenen ist,  

b) eindeutige Kennzeichnung von 
Dokumenten,  

c) zeitnahe Aktualisierung von Do-
kumenten, insbesondere bei 
Änderungen an der Anlage,  

d) Kennzeichnung von Änderun-
gen und des Überarbeitungs-
status von Dokumenten,  

e) Sicherstellung der Verfügbar-
keit gültiger Dokumente an 
den jeweiligen Einsatzorten,  

f) zeitnahe Anpassung der zur Be-
triebsführung benötigten Doku-
mentation an den aktuellen 
Anlagenzustand und Bereit-
stellung im Bereich der Warte,  

g) Sicherstellung der Lesbarkeit 
und Erkennbarkeit,  

h) eindeutige und widerspruchs-
freie Gestaltung sicherheitsre-
levanter operativer Anweisun-
gen,  

i) Kennzeichnung und Verteilung 
externer Dokumente an die je-
weiligen Einsatzorte,  

j) Verhinderung der Verwendung 
veralteter oder nicht gültiger Do-
kumente. 
7 (3) Die Dokumentation ist nach 
festgelegten Regeln zu pflegen 
und archivieren. Es sind auch Re-
gelungen für Pflege und Archivie-
rung der sonstigen Dokumentation 
zu treffen. 
7 (4) In einem Dokumentations-
system sind Festlegungen zu Do-
kumentenart, Dokumentation, Un-
terlagenpflege, Archivierung, Ver-
antwortlichkeiten und Prüfung zu 
treffen. 

Anhang 1 Begriffsbestimmun-
gen 

Ausfall, systematischer  
Ausfall aufgrund der gleichen Ur-
sache. 

 2 Begriffe 

(1) Ausfall, syste-
matischer 
Der systematische Aus-
fall ist das Versagen von 
Komponenten aufgrund 
der gleichen Ursache. 

Hinweis: 
Ein systematischer 
Ausfall kann z. B. 
durch falsche Ausle-
gung  
oder Fehler in einer 
Fertigungsserie her-
vorgerufen werden. 

Streichung des Be-
griffes weil er nicht 
mehr im Regeltext 
enthalten ist. Siehe 
Doku 5.11 

Anhang 5 
7 Grundlegende Anforderungen 
an die Dokumentation 

7 (1) Alle Unterlagen, die bei der 
Planung, der Errichtung und dem 

6 Spezifische Anforderungen 
zur Dokumentation zu leittech-
nischen Einrichtungen der Ka-
tegorie A bis C einschließlich 
Störfallinstrumentierung 

7 Prüfdokumentation Erfüllt. 
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Bewertung bezüg-
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Betrieb einer Anlage für das Ge-
nehmigungs- und Aufsichtsverfah-
ren verwendet wurden oder wer-
den, sind systematisch zu doku-
mentieren. Der Detaillierungsgrad 
der Dokumentation muss an die 
sicherheitstechnische Bedeutung 
des Inhalts der Dokumente ange-
passt sein. 

7 (2) Die Dokumentation hat fol-
gende Anforderungen zu erfüllen:  
a) Anwendung eines Freigabe-/ 
Genehmigungsverfahrens, das 
der Bedeutung des jeweiligen Do-
kuments angemessenen ist,  
b) eindeutige Kennzeichnung von 
Dokumenten,  
c) zeitnahe Aktualisierung von Do-
kumenten, insbesondere bei Än-
derungen an der Anlage,  
d) Kennzeichnung von Änderun-
gen und des Überarbeitungsstatus 
von Dokumenten,  
e) Sicherstellung der Verfügbar-
keit gültiger Dokumente an den je-
weiligen Einsatzorten,  
f) zeitnahe Anpassung der zur Be-
triebsführung benötigten Doku-
mentation an den aktuellen Anla-
genzustand und Bereitstellung im 
Bereich der Warte,  
g) Sicherstellung der Lesbarkeit 
und Erkennbarkeit,  
h) eindeutige und widerspruchs-
freie Gestaltung sicherheitsrele-
vanter operativer Anweisungen,  
i) Kennzeichnung und Verteilung 
externer Dokumente an die jewei-
ligen Einsatzorte,  
j) Verhinderung der Verwendung 
veralteter oder nicht gültiger Do-
kumente. 

7 (3) Die Dokumentation ist nach 
festgelegten Regeln zu pflegen 
und archivieren. Es sind auch Re-
gelungen für Pflege und Archivie-
rung der sonstigen Dokumentation 
zu treffen. 

7 (4) In einem Dokumentations-
system sind Festlegungen zu Do-
kumentenart, Dokumentation, Un-
terlagenpflege, Archivierung, Ver-
antwortlichkeiten und Prüfung zu 
treffen. 

6 (1) Die anlagenspezifische Kon-
figuration der Hard- und Software 
leittechnischer Einrichtungen, die 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorien A bis C ausführen, muss 
während ihres gesamten Lebens-
zyklus hinsichtlich des aktuellen 
Zustands und durchgeführter Än-
derungen dokumentiert werden. 

6 (2) Die Instandhaltungsvor-
gänge und Eingriffe in die leittech-
nischen Einrichtungen, die Leit-
technik-Funktionen der Kategorien 
A bis C ausführen, sind zu doku-
mentieren. 

6 (3) Die Betriebserfahrung aus 
der Instandhaltung der leittechni-
schen Einrichtungen, die Leittech-
nik-Funktionen der Kategorien A 
bis C ausführen, muss entspre-
chend der sicherheitstechnischen 
Bedeutung der leittechnischen 
Einrichtungen erfasst, dokumen-
tiert und systematisch ausgewer-
tet werden. 

Tabelle 1:  Abgleich der KTA 3503 (2015-11) mit den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ und deren Interpretationen 


